
Zu 3) Dresden – Stadt ohne Barrieren 
 
Zu einer barrierefreien Stadt gehören vordergründig: 
x für alle Menschen zugängliche öffentliche Gebäude und Anlagen und ein für jeden 

nutzbarer öffentlicher Verkehrsraum  
x ein öffentlicher Personennahverkehr für alle Menschen 
x eindeutige und aktuelle Warn-, Leit-, Informations- und Kommunikationssysteme 
Bei der Realisierung dieser Leitlinie sind die Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen 
zu nutzen! 
 


